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Verordnung 
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung  
und die Insolvenzentschädigung 

(Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) 

 
 
 

Änderung vom....  
 

Der Schweizerische Bundesrat  
verordnet: 

I 

Die Arbeitslosenversicherungsverordnung vom 31. August 19831 wird wie folgt geändert:  
Art. 4 Abs. 2  

2 Hatte die versicherte Person zuletzt eine Vollzeitbeschäftigung, so gilt als ausgefallener voller Arbeitstag jeder Tag, an dem die 
versicherte Person ganz arbeitslos ist und für den sie die Kontrollvorschriften erfüllt hat. 

Art. 6 Abs. 1-1ter und 3  

1 Versicherte, die aufgrund von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a AVIG alleine oder in Verbindung mit einem Grund nach Artikel 14 
Absatz 1 Buchstabe b oder c AVIG von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, müssen eine Wartezeit von 120 Tagen bestehen. 

1bis Versicherte nach Absatz 1, die sich im Anschluss an die obligatorische Schulpflicht der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stellen, 
können während der Wartezeit nach Absatz 1 an einem Motivationssemester nach Artikel 64a Absatz 1 Buchstabe c AVIG teilneh-
men. 

1ter Versicherte nach Absatz 1, die das 30. Altersjahr noch nicht vollendet haben, können während der Wartezeit an einem Berufs-
praktikum nach Artikel 64a Absatz 1 Buchstabe b AVIG teilnehmen, wenn die durchschnittliche Arbeitslosenquote dieser Alters-
gruppe in der Schweiz 3,3 Prozent übersteigt. 
3 Aufgehoben 

Art. 6a Allgemeine Wartezeit 
(Art. 18 Abs. 1 und 1bis AVIG) 

1 Die allgemeine Wartezeit ist in der Rahmenfrist für den Leistungsbezug nur einmal zu bestehen. Als Wartezeit gelten dabei nur 
diejenigen Tage, für die die versicherte Person die Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt. 
2 Versicherte mit einem versicherten Verdienst bis 36 000 Franken pro Jahr haben keine allgemeine Wartezeit zu bestehen.  
3 Versicherte mit Unterhaltspflichten gegenüber Kindern unter 25 Jahren und einem versicherten Verdienst zwischen 36 001 Franken 
und 60 000 Franken pro Jahr haben keine allgemeine Wartezeit zu bestehen. 

Art. 10b Freiwillige Leistungen an die berufliche Vorsorge 
(Art. 11a Abs. 3 AVIG) 

Die für die berufliche Vorsorge verwendeten Beträge werden von den zu berücksichtigenden freiwilligen Leistungen nach Artikel 
11a Absatz 2 AVIG bis höchstens zum oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19822 über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge abgezogen. 

Art. 16  

Aufgehoben 

Art. 23 Abs. 1, 3 und 4  

1 Die Kontrolldaten werden mit dem Formular «Angaben der versicherten Person» erfasst. 
3  Die zuständige Amtsstelle erstellt beim ersten Beratungs- und Kontrollgespräch mit der versicherten Person das Formular «Anga-
ben der versicherten Person». Darauf vermerkt sie den Namen der von der versicherten Person gewählten Kasse (Art. 19 Abs. 3). 
4 Die zuständige Amtsstelle stellt sicher, dass die versicherte Person am Monatsende über das Formular «Angaben der versicherten 
Person» verfügt. 
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Art. 26 Persönliche Arbeitsbemühungen der versicherten Person  
(Art. 40 und 43 ATSG, 17 Abs. 1 und 30 Abs. 1 Bst. c AVIG) 

1 Die versicherte Person muss sich gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung. 

2 Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am zehnten Tag des folgenden Monats oder am 
ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die zuständige Amtsstelle weist die versicherte Person schriftlich darauf hin, 
dass die Arbeitsbemühungen nicht berücksichtigt werden können, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren 
Grund geltend macht. 
3 

Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich. 

Art. 28 Abs. 2  

Betrifft nur den französischen Text. 

Art. 29 Abs. 1 Einleitungssatz, Bst. d und e, Abs. 2 Einleitungssatz, Bst. a und c  
1 Für die erste Kontrollperiode während der Rahmenfrist sowie bei jeder erneuten Arbeitslosigkeit, die nach einem Unterbruch von 
wenigstens sechs Monaten eintritt, macht die versicherte Person ihren Anspruch geltend, indem sie der Kasse einreicht: 

 d. das Formular «Angaben der versicherten Person»; 

 e.  die weitern Unterlagen, welche die Kasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt. 
2 Zur Geltendmachung ihres Anspruchs für die weiteren Kontrollperioden legt die versicherte Person der Kasse vor: 

 a. das Formular «Angaben der versicherten Person»; 

 c. die weitern Unterlagen, welche die Kasse zur Beurteilung des Anspruchs verlangt. 

Art. 33 Abs. 1 und 3  
1 Eine Unterhaltspflicht gegenüber Kindern unter 25 Jahren nach Artikel 22 Absatz 2 AVIG besteht, wenn die versicherte Person 
nach Artikel 277 des Zivilgesetzbuches3 unterhaltspflichtig ist. Im Übrigen gilt Artikel 68 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/714. 
3 Im Sinne von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe c AVIG berücksichtigt werden Invalidenrenten:  

a. der Invalidenversicherung;  

b. der obligatorischen Unfallversicherung; 

c. der Militärversicherung;  

d. der beruflichen Vorsorge; 

e. nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der Europäischen Union; 

f. nach den Rechtsvorschriften eines der EFTA-Mitgliedstaaten Norwegen, Island oder Liechtenstein. 

Art. 35 Abs. 1  
1 Die Kasse zieht den Arbeitnehmeranteil des AHV/IV/EO-Beitrages von den Taggeldern nach den Artikeln 18 ff. und 59cbis Absatz 
1 AVIG ab. 

Art. 37 Abs. 3bis und 3ter Klammerverweis (Art. 23 Abs. 1 AVIG) 
3bis Bei Lohnschwankungen, die auf einen branchenüblichen Arbeitszeitkalender zurückzuführen sind, bemisst sich der versicherte 
Verdienst nach den Absätzen 1 bis 3, jedoch höchstens auf Grund der vertraglich vereinbarten jahresdurchschnittlichen Arbeitszeit. 
3ter  Aufgehoben 

Art. 40 Mindestgrenze des versicherten Verdienstes 
(Art. 23 Abs. 1 AVIG) 

1 Der Verdienst ist nicht versichert, wenn er während des Bemessungszeitraumes monatlich 800 Franken nicht erreicht. Der Ver-
dienst aus mehreren Arbeitsverhältnissen wird zusammengezählt. 

Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b  
1 Für den versicherten Verdienst von Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind oder die im Anschluss an eine 
berufliche Grundbildung Arbeitslosenentschädigung beziehen, gelten folgende Pauschalansätze:  

a. 153 Franken im Tag für Personen mit einem Abschluss der Tertiärstufe (Hochschulabschluss, höhere Berufs- oder gleichwerti-
ge Ausbildung); 

b. 127 Franken im Tag für Personen mit einem Abschluss der Sekundarstufe II (abgeschlossene berufliche Grundbildung); 

Art. 41b Rahmenfrist und Anzahl Taggelder für kurz vor dem Rentenalter stehende Versicherte 
(Art. 27 Abs. 3 AVIG) 

1 Versicherte, denen innerhalb der letzten vier Jahre vor Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters aufgrund von Artikel 13 
AVIG eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug eröffnet wird, haben Anspruch auf zusätzliche 120 Taggelder. 
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2 Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug wird bis zum Ende des der Ausrichtung der AHV-Rente vorangehenden Monats verlän-
gert. Sie wird nicht verlängert, wenn während ihrer Dauer eine genügende Beitragszeit für die Eröffnung einer neuen Rahmenfrist 
nachgewiesen werden kann. 
3 Sind nach Ausschöpfung des maximalen Taggeldanspruchs die Voraussetzungen für die Eröffnung einer neuen Rahmenfrist für den 
Leistungsbezug erfüllt, so wird die verlängerte Rahmenfrist durch die neue Rahmenfrist ersetzt. 

Art. 41c  

Aufgehoben 

Art. 42 Taggeldanspruch bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit 
(Art. 28 AVIG) 

1  
Versicherte, die vorübergehend ganz oder teilweise arbeitsunfähig sind und ihren Taggeldanspruch geltend machen wollen, müssen 

ihre Arbeitsunfähigkeit innert einer Woche nach deren Beginn dem RAV melden. 
2  Meldet die versicherte Person ihre Arbeitsunfähigkeit ohne entschuldbaren Grund nach Ablauf dieser Frist und hat sie die Arbeits-
unfähigkeit auch nicht auf dem Formular «Angaben der versicherten Person» angegeben, so hat sie keinen Taggeldanspruch für die 
Tage der Arbeitsunfähigkeit vor der Meldung. 
3 Aufgehoben 

Art. 45 Beginn der Einstellungsfrist und Dauer der Einstellung 
(Art. 30 Abs. 3 und 3bis AVIG) 

1  
Die Einstellungsfrist in der Anspruchsberechtigung beginnt am ersten Tag nach: 

a.  der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn die versicherte Person aus eigenem Verschulden arbeitslos geworden ist oder 

wenn sie sich vor der Arbeitslosigkeit nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat; 

b. der Handlung oder Unterlassung, derentwegen sie verfügt wird. 
2 Die Einstellung wird nach der bestandenen Wartezeit oder bereits laufenden Einstellung getilgt. 
3 Sie dauert: 

a. 1–15 Tage bei leichtem Verschulden; 

b. 16–30 Tage bei mittelschwerem Verschulden; 

c. 31–60 Tage bei schwerem Verschulden. 
4
 Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund: 

a. eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat; oder 

b. eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. 

5 Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlän-

gert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten fünf Jahre berücksichtigt. 

Art. 51a Abs. 4 
4  Für jede Abrechnungsperiode wird eine Karenzfrist von drei vollen Arbeitstagen vom anrechenbaren Arbeitsausfall abgezogen. 

Art. 57 Bemessungsgrundlagen bei erheblich schwankendem Lohn 
(Art. 34 Abs. 3 AVIG) 

Weicht der Lohn im letzten Beitragsmonat um mindestens 10 Prozent vom Durchschnittslohn der letzten zwölf Monate ab, so be-
misst sich die Kurzarbeitsentschädigung aufgrund dieses Durchschnittslohnes. 

Art. 58 Voranmeldefrist 
(Art. 36 Abs. 1 AVIG) 

1  Die Voranmeldefrist für Kurzarbeit beträgt ausnahmsweise drei Tage, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass die Kurzarbeit wegen 
plötzlich eingetretener Umstände, die nicht voraussehbar waren, eingeführt werden muss. 
2  Hängt die Arbeitsmöglichkeit in einem Betrieb vom täglichen Auftragseingang ab und ist es nicht möglich, auf Lager zu arbeiten, 
so kann Kurzarbeit bis vor ihrem Beginn, allenfalls auch telefonisch, vorangemeldet werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische 
Voranmeldung unverzüglich schriftlich bestätigen. 
3  Absatz 2 gilt auch, wenn der Arbeitgeber die Voranmeldung nicht fristgemäss erstatten konnte. 
4  Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund nicht fristgemäss vorangemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst 
anrechenbar, wenn die für die Voranmeldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist. 
5 Bei Arbeitsausfällen infolge von wetterbedingten Kundenausfällen gilt die Regelung nach Artikel 69 Absätze 1 und 2. 

Art. 75a Gleiches Arbeitsverhältnis 
(Art. 52 Abs. 1 AVIG) 

Als gleiches Arbeitsverhältnis im Sinne von Artikel 52 Absatz 1 AVIG gilt auch ein Arbeitsverhältnis, das innerhalb eines Jahres: 

a. zwischen den gleichen Parteien wieder aufgenommen wird; oder 

b. nach einer Änderungskündigung fortgesetzt wird. 
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Art. 77 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. c sowie Abs. 5 
1 Die versicherte Person, die Insolvenzentschädigung beansprucht, muss der zuständigen Kasse einreichen: 

 c.  Aufgehoben 
5  Im Falle nach Artikel 51 Buchstabe b AVIG hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den Anspruch auf Insolvenzentschädi-
gung spätestens 60 Tage nach Kenntnisnahme des unbenützten Ablaufs der Frist für die Leistung des Kostenvorschusses nach Artikel 
169 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 11. April 18895 über Schuldbetreibung und Konkurs geltend zu machen. 

Art. 81a Abs. 3  
3 Die Ausgleichsstelle wertet die Daten nach Absatz 1 aus. Sie verwendet die Ergebnisse zur Weiterentwicklung von arbeitsmarktli-
chen Massnahmen. Dabei berücksichtigt sie insbesondere die Bedürfnisse von Stellensuchenden, deren Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt erschwert ist.  

Art. 81c  

Aufgehoben 

Art. 81d  Beiträge der zuständigen Amtsstelle an die Veranstalter von arbeitsmarktlichen Massnahmen  
(Art. 59c AVIG) 

1 Die zuständige Amtsstelle gewährt durch Verfügung oder Leistungsvereinbarung Beiträge an die Veranstalter von arbeitsmarktli-
chen Massnahmen. Sie kann die Gewährung der Beiträge mit Auflagen verbinden. 
2 Die Verfügung oder die Leistungsvereinbarung nennt mindestens die gesetzlichen Grundlagen, die Art und den Betrag der Subven-
tion, die Dauer und die Ziele der Massnahme, den Auftrag und die Zielgruppen. 
3 Werden die Beiträge durch Leistungsvereinbarung gewährt, so sind darin zudem die zuständige Amtsstelle, der Veranstalter der 
Massnahme, die Rechte und Pflichten der Parteien, Zielwerte und Indikatoren, die Modalitäten der Kündigung oder Änderung der 
Leistungsvereinbarung sowie das Verfahren bei Streitigkeiten festzuhalten.  

 Art. 82 Teilnahme an Massnahmen von nicht anspruchsberechtigten Personen nach Ablauf der Rahmenfrist für den Leis-
tungsbezug 
(Art. 59d Abs. 1 AVIG) 

Ist der Anspruch der Person auf Arbeitslosenentschädigung erschöpft, so kann sie während zwei Jahren nach Ablauf der Rahmenfrist 
für den Leistungsbezug nicht an einer Bildungs- oder Beschäftigungsmassnahme nach Artikel 59d Absatz 1 AVIG teilnehmen. 

Art. 85 Ersatz der Auslagen für die Teilnahme an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen  
(Art. 59cbis Abs. 3 AVIG) 

1 Wer an einer Bildungs- oder Beschäftigungsmassnahme teilnimmt, muss der Kasse mit den Rechnungen für die Auslagen eine 
Bescheinigung einreichen, in der die Leitung der Massnahme die Notwendigkeit der Anschaffung bestätigt. 

2 Als Reisekosten bewilligt die kantonale Amtsstelle der versicherten Person unter Berücksichtigung der Dauer der Massnahme die 
Auslagen für die Billette oder Abonnemente 2. Klasse der öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Landesgrenzen. Ausnahmsweise 
erhält die versicherte Person einen Betrag entsprechend den nachgewiesenen notwendigen Auslagen für die Benützung eines privaten 
Fahrzeugs, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder dessen Benützung ihr nicht zugemutet werden kann. Die 
kantonale Amtsstelle bestimmt den der versicherten Person für Unterkunft und Verpflegung am Ort der Bildungs- oder Beschäfti-
gungsmassnahme zustehenden Beitrag.  

3 Das EVD bestimmt: 

a. die Beiträge an die Kosten von Unterkunft und Verpflegung am Ort der Bildungs- oder Beschäftigungsmassnahme; 

b. die Ansätze für die Beiträge bei Benützung privater Fahrzeuge; 

c. die Maximalansätze bei den verschiedenen Massnahmearten. 

Art. 85a Klammerverweis (Art. 59cbis Abs. 2 AVIG) 

Art. 86 Klammerverweis (Art. 59cbis Abs. 3 AVIG) 

Art. 87 Bescheinigung des Veranstalters der Bildungs- oder Beschäftigungsmassnahme 
(Art. 59cbis Abs. 2 und 3 AVIG 

Der Veranstalter der Bildungs- oder Beschäftigungsmassnahme bescheinigt der versicherten Person zuhanden der Arbeitslosenkasse 
bis zum dritten Werktag des folgenden Monats die Anzahl Tage effektiver Teilnahme an der Massnahme und führt allfällige Absen-
zen auf. 

Art. 88 Klammerverweis (Art. 59cbis Abs. 2 AVIG) 
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Art. 90 Abs. 1 Einleitungssatz, Bst. c und e 
1  Die Vermittlung einer versicherten Person gilt als erschwert, wenn sie bei der herrschenden Arbeitsmarktlage besonders grosse 
Schwierigkeiten hat, eine Stelle zu finden, weil sie: 

c.  ungenügende berufliche Voraussetzungen hat; 

e. in einer Zeit erhöhter und anhaltender Arbeitslosigkeit mangelnde berufliche Erfahrungen hat. 

Art. 90a Abs. 3 und 5 
3 Die Entlöhnung bemisst sich nach dem orts- und branchenüblichen Lohn im letzten Jahr der beruflichen Grundbildung. Verfügt die 
versicherte Person über keine Erfahrungen im auszubildenden oder in einem nahe verwandten Beruf, so bemisst sich die Entlöhnung 
nach dem orts- und branchenüblichen Lohn im entsprechenden Jahr der beruflichen Grundbildung. 
5 Für die versicherte Person gilt die Rahmenfrist für den Leistungsbezug nach Artikel 9 Absätze 1 und 2 AVIG. Mit Beginn der 
Ausbildung wird diese Rahmenfrist bis zum Abschluss der Ausbildung verlängert, für die der Zuschuss gewährt wurde. Am Tag des 
Abbruchs oder der Beendigung der Ausbildung wird die verlängerte Rahmenfrist aufgehoben. Sind die Voraussetzungen nach Artikel 
8 AVIG erfüllt, so kann am Folgetag eine neue Rahmenfrist für den Leistungsbezug eröffnet werden. 

Art. 91 Wohnortsregion 
(Art. 68 Abs. 1 Bst. a AVIG) 

Der Arbeitsort liegt in der Wohnortsregion der versicherten Person, wenn: 

a. zum Wohnort eine öffentliche Verkehrsverbindung besteht, deren Länge 50 Kilometer nicht übersteigt, oder 

b. die versicherte Person ihn vom Wohnort aus mit einem privaten Motorfahrzeug, das ihr zur Verfügung steht, innert einer Stunde 
erreichen kann. 

Art. 94 Finanzielle Einbusse gegenüber der letzten Erwerbstätigkeit 
(Art. 68 Abs. 3 AVIG) 

Die versicherte Person erleidet eine finanzielle Einbusse, wenn bei ihrer neuen Tätigkeit: 

a. der Verdienst, abzüglich der notwendigen Auslagen (Fahrkosten, Unterkunft, Verpflegung), den vor der Arbeitslosigkeit erzielten 
versicherten Verdienst (Art. 23 Abs. 1 AVIG), abzüglich der entsprechenden Auslagen, nicht erreicht und 

b. die notwendigen Auslagen (Fahrkosten, Unterkunft, Verpflegung) höher sind als die entsprechenden Auslagen vor der Arbeitslo-
sigkeit. 

 

Art. 95c Gesuch um Übernahme des Verlustrisikos ohne Taggelder 
(Art. 71b Abs. 2 AVIG) 

1
 Das Gesuch ist innert der ersten 35 Wochen kontrollierter Arbeitslosigkeit bei der kantonalen Amtsstelle einzureichen. Es muss ein 

ausgearbeitetes Projekt mit detaillierten Unterlagen über den Kapitalbedarf sowie über die Finanzierung während des ersten Ge-

schäftsjahres enthalten. 

2  Die kantonale Amtsstelle prüft die Anspruchsvoraussetzungen nach Artikel 71b Absatz 1 Buchstaben a - c AVIG sowie die Bedin-
gungen nach Artikel 95b Absatz 1 Buchstaben a und b und unterzieht die eingereichten Unterlagen einer formellen Prüfung. Die 
Prüfung muss innert vier Wochen nach Zustellung des Gesuchs erfolgen. Sind die Erfordernisse erfüllt, so leitet die kantonale Amts-
stelle das Gesuch der zuständigen Bürgschaftsorganisation mit einer Kopie der entsprechenden Verfügung zur materiellen Prüfung 
weiter. 
3 Die zuständige Bürgschaftsorganisation entscheidet innert vier Wochen nach Zustellung des Gesuches und stellt eine Kopie ihres 
Entscheides der kantonalen Amtsstelle zu.  
4 Wird eine Bürgschaft nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 20066 über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgschaftsorga-
nisationen gewährt, so übernimmt der Ausgleichsfonds zugunsten der Bürgschaftsorganisation zusätzlich 20 Prozent des Verlustrisi-
kos. Die kantonale Amtsstelle erlässt eine Verfügung über den vom Ausgleichsfonds garantierten Betrag.  

Art. 95d Abs. 2 und 3 
2  Die kantonale Amtsstelle prüft die Anspruchsvoraussetzungen innert vier Wochen nach Zustellung des Gesuchs und unterzieht 
dieses einer formellen Prüfung. Anschliessend entscheidet sie, ob Taggelder ausgerichtet werden, und setzt deren Anzahl fest. Bei 
positivem Entscheid verweist sie die versicherte Person an die zuständige Bürgschaftsorganisation und stellt dieser eine Kopie der 
entsprechenden Verfügung zu. Sie weist die versicherte Person darauf hin, dass diese aus dem Grobprojekt der selbstständigen Er-
werbstätigkeit ein ausgearbeitetes Projekt zuhanden der Bürgschaftsorganisation entwickeln muss. 
3 Die versicherte Person hat das ausgearbeitete Projekt innert der ersten 35 Wochen kontrollierter Arbeitslosigkeit der zuständigen 
Bürgschaftsorganisation zur materiellen Prüfung zu unterbreiten.  

Art. 95e Abs. 2 und 3 
2 Aufgehoben 
3 Die verlängerte Rahmenfrist nach Artikel 71d Absatz 2 AVIG wird durch eine neue Rahmenfrist ersetzt, wenn nach Ausschöpfung 

des Taggeldhöchstanspruchs die Voraussetzungen für die Eröffnung einer neuen Rahmenfrist für den Leistungsbezug erfüllt sind. 
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Art. 96 und Art. 96a  

Aufgehoben 

Art. 97 Klammerverweis (Art. 59cbis Abs. 2 AVIG) 

Art. 97a Finanzielle Beteiligung des Praktikumsbetriebes  
(Art. 64b Abs. 2 AVIG) 

Der Praktikumsbetrieb beteiligt sich mit 25 Prozent, mindestens aber mit 500 Franken am monatlichen Praktikums-Bruttotaggeld 
oder am Unterstützungsbeitrag nach Artikel 98. Bei Teilzeitarbeit wird dieser Mindestbetrag anteilsmässig gekürzt. Die kantonale 
Amtsstelle kann einen höheren Prozentsatz festlegen. Die Arbeitslosenkasse der versicherten Person rechnet am Ende der Massnah-
me mit dem Praktikumsbetrieb ab. 

Art. 97b Motivationssemester  
(Art. 59cbis Abs. 2, 59d, 64a Abs. 1 Bst. c und 5 AVIG) 

Wer während der Wartezeit an einem Motivationssemester teilnimmt, hat Anspruch auf einen monatlichen Unterstützungsbeitrag von 
durchschnittlich 400 Franken netto. 

Art. 98 Berufspraktikum 
(Art. 64a Abs. 1 Bst. b AVIG) 

Versicherte Personen nach Artikel 6 Absatz 1ter, die an einem Berufspraktikum teilnehmen, haben während der Wartezeit Anspruch 
auf einen Unterstützungsbeitrag in Höhe des Mindesttaggeldes nach Artikel 81b.  

Art. 102c  

Aufgehoben 

Art. 105 Abs. 2 
2Aufgehoben 

 

 

Zweites Kapitel: Übrige Durchführungsstellen 

3. Abschnitt: Ausgleichsstelle 

Art. 119 Abs. 1 Bst. c 
1 Die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Amtsstelle richtet sich: 

c. für die Schlechtwetterentschädigung in der Schweiz nach dem Arbeitsort, im Ausland nach dem Ort des Betriebes;  

Art. 119c Abs. 2 
2Aufgehoben 

Art. 124 Nachzahlungen an bevorschussende Dritte  
(Art. 94 Abs. 3 AVIG) 

1  Die bevorschussende Stelle hat ihren Anspruch bei der zuständigen Arbeitslosenkasse im Zeitpunkt der Ausrichtung des Vorschus-
ses geltend zu machen.  

2 Als Vorschussleistungen gelten: 

a.  freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Nach-
zahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat; 

b.  von Gesetzes wegen oder aufgrund eines Vertrages erbrachte Leistungen, soweit aus dem Gesetz oder dem Vertrag ein eindeu-
tiges Rückforderungsrecht infolge der Nachzahlung abgeleitet werden kann. 

Art. 127  

Aufgehoben 

Art. 130a Änderung bisherigen Rechts 

Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt. 

 

Diese Änderung tritt am ..... in Kraft. 

.... Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 
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 Die Bundespräsidentin: Doris Leuthard 
 Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 
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Anhang 
 (Art. 130a) 

 

Änderung bisherigen Rechts 

Die AVAM-Verordnung vom 1. November 20067 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 4 Abs. 1 Bst. g 
1 Folgende Stellen sind an das Informationssystem angeschlossen: 

g. die Organe der Sozialhilfe. 

 

Anhang 

 

  

7 SR 823.114 



2009–3005 9 

Abkürzungen:                  Anhang 
                        (Art. 5 und 6) 

 

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft 1 Betriebsunternehmerregister (BUR) 

KAST Kantonale Amtsstellen 2 Zentrale Ausgleichstelle (ZAS) 

RAV Regionale Arbeitsvermittlungszentren 3 Auszahlungssysteme der Arbeitslosenkassen (ASAL) 

LAM Logistikstellen für arbeitsmarktliche Massnahmen A Alles 

ALK Arbeitslosenkassen E Eigene Fälle (Zuständigkeit) 

SH Sozialhilfe   

    

 Datenaustausch mit 
anderen Systemen 

Zugriff      

  SECO KAST RAV LAM ALK SH 

        

Stellensuchende        

Personendaten        

Name, Vorname, Adressen 2, 3 A E E E E E 

Tel. Nr., Fax, E-Mail 3 A E E E  E 

Geburtsdatum 2, 3 A E E E E E 

Zivilstand 2, 3 A E E E E E 

Staatsangehörigkeit 2, 3 A E E E E  

AHV-Nummer/Sozialversicherungsnummer 2, 3 A E E E E E 

Geschlecht 2, 3 A E E E E E 

Aufenthaltsstatus und -berechtigung  A E E E E E 

Erwerbsstatus und Erwerbssituation  A E E E E E 

Berufliche Qualifikationen, Fähigkeiten und Erfahrungen  A E E E  E 

Sprachkenntnisse  A E E E  E 



Verordnung AS 2011 

10 

Mobilität, Führerausweis  A E E E  E 

Letzter Arbeitgeber und dessen Wirtschaftszweig  A E E E   

Lebenslauf  A E E E  E 

        

Versicherungsdaten        

Personennummer 3 A E E E E E 

Anmeldedatum und Anmeldeort 3 A E E E E E 

Abmeldedatum und Abmeldegrund  A E E E E E 

Kontroll- und Beratungstermine  A E E E E  

Beratungsprotokolle  A E E E   

Art und Ausmass der gesuchten Tätigkeit (Verfügbarkeit) 3 A E E E E E 

Arbeitsregion  A E E E  E 

Zuständige Amtsstellen und -personen  A E E E E E 

Zuweisungen  A E E E  E 

Neuer Arbeitskanton, Wirtschaftszweig und gefundener Beruf  A E E E   

Datum des Arbeitsbeginns an neuer Stelle  A E E E   

Angaben zu Grund, Beginn und Dauer von Sanktionen 3 A E E E E  

Art, Dauer, Durchführungsort und Kosten einer arbeitsmarktlichen Massnahme 3 A E E E E E 

Art, Dauer und Höhe eines Zwischenverdienstes; Kontaktangaben zum Arbeitgeber 3 A E E E E  

Beginn, Dauer und Höhe des Anspruchs auf Versicherungsleistungen  3 A E E E E  

Arbeitsbemühungen  A E E E  E 

Zuweisungsstopp  A E E E  E 

        

(...)        

 


